
A N T RAG 

der Abgeordneten Parnigoni, Mag.Kukacka 

und Kollegen 

XIX.GP.-NR 
)..15' IA· 

o 6. APriL 1995 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gefahrgutbeförderungs

gesetz-Stra.ße 1979 geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Gefahrgutbeförderungsgesetz-Straße 

1979 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Gefahrgutbeförderungsgesetz-Straße 1979, BGBl.Nr.209, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.Nri452/l992, wird 

wie folgt geändert: 

§ 2 Abs. la lautet: 

"(la) Bei int�rnationalen Beförderungen (§ I Abs.3), die mit 

Kraftfahrzeugen und Anhängern durchgeführt werden, für welche 

die Zulassung zum Verkehr in Österreich erteilt wurde, sind auf 

ienen Tei l  der Beförderungsstrecke, der im Inland liegt�die 

Vorschriften fUr nationale Beförderungen. gemäß Abs.l anzu

wenden. Werden mit diesen Kraftfahrzeugen und Anhängern 

nationale oder internationale Beförderungen gemäß einer von 

i�sterreich abgeschlossenen Sondervereinbarung (Rn 2010, 

Rn 10602 ADR) durchgefUhrt, dUrfen auf den Beförderungsstrecken 

1m Inland alle Bestimmungen der jeweils in Betracht kommenden-

_.§.Q}1�terverei!1)2�_r::�Qg __ an9.��f:!nde1::_�erden." 
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BegrÜndung: 

Di� ADR-Sondervereinbarungen gelten in österreich fÜ� nationale 

BefBrderungen nicht. Ausnahme: Gemäß der Verpackungsverordnting 

BGBI. Nr.526/1987 gelten die Erleichterungen fÜr Verpackung�n 

auf Grund von Sondervereinbarungen auch für nationale 

BefBrderungen. 

Da die Sondervereinbarungen derzeit für 6sterreichiscbe Kraft 

f�hrzeuge und Anhänger in Österreich nur bei internationaleri 

BefBrderung�n "gelten (§ 2 Abs . la GGst. 1979), dÜrfen bei 

nationalen BefBrderungen die Erleichterungen d�r a�f Grund der 

ADR abgeschlossenen Sondervereinbarungen nicht in Anspruch 

genommen werden. Um diese Ungleichbehandlung zu beseitigen , 

so l l en die Sondervereinbarungen nunmehr �uch fÜr nationale 

BefBrderungen mit KFZ und Anhängern mit Bsterreichischen Kenn-
" -

zeichen gelten. Diese Regelun� entspricht der Vorschrift in d�t 
Bundesrepublik Deutschland, wonach dort die Vergünstigungen der 

Sondervereinbarungen ebenfalls für die nationalen Beförderungen 

gelten. 

In �r.JL � i,;"U W�r� U \ .JJ r dl"", kk� Wl1. \& l: tU aull( eT5 t 
�""] ,l, VClIu!WJ&,W,.!J,fA U\ �.e.,. . 
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